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§ 1 K-WBG § 1
 K-WBG - Gesetz über die Wegfreiheit im Berglande

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Insoweit bestehende Wege, Steige und Stege im Berglande, insbesondere Wege, Steige und Stege zur Verbindung

der Talorte mit den Höhen, Übergänge, Paß- und Verbindungswege, Zugangswege zu Aussichtspunkten oder

Naturschönheiten (Wasserfälle, Klammen, Höhlen und dergleichen) für den Touristen- oder Fremdenverkehr

unentbehrlich oder besonders wichtig sind, dürfen sie für diesen Verkehr nicht geschlossen und müssen, wenn sie

Privatwege sind, diesem Verkehr gegen angemessene Entschädigung geö net werden. Die Bewilligung kann davon

abhängig gemacht werden, daß die Körperschaften, die die Interessen des Touristen- oder Fremdenverkehres in

diesem Gebiete wahrnehmen, einen angemessenen Beitrag zur Erhaltung des Weges leisten.

(2) Zur Entscheidung ist die Bezirksverwaltungsbehörde (§ 7) berufen.

In Kraft seit 16.05.1923 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-wbg/paragraf/7
file:///

	§ 1 K-WBG § 1
	K-WBG - Gesetz über die Wegfreiheit im Berglande


